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zu Angeboten hält das Portal
zur Medienbildung, mediacul-
ture-online.de, bereit (www.
snurl.com/281eh9z).

Wie sich die «Cloud» auf den
Unterricht auswirkt, kann Mar-
tin Kissling illustrieren. Er ist
an der Tagesschule Birke in
Mettmenstetten in der 5. und 6.
Klasse tätig. In Kisslings Unter-
richt kommen iPads zum Ein-
satz; ICT ist Alltag, damit ver-
bunden auch die Nutzung von
Cloud-Diensten. «Für den Aus-
tausch von Arbeits- und Merk-
blättern verwende ich in erster
Linie MyDrive.ch, selten Drop-
box und natürlich unseren
Schulserver», erklärt Martin
Kissling. «Zusätzlich arbeiten
wir mit den Apps Showbie und
iTunes U, auch diese ermögli-
chen es, Schülerarbeiten mobil
zu verteilen und aufzurufen.»
Sämtliche Konten der Schüle-
rinnen und Schüler seien mit
ihrem Vornamen und ihrer
Schul-E-Mail-Adresse erfasst.
So wie Martin Kissling arbeiten
unzählige Lehrpersonen, Cloud-
Dienste und ihre Vorzüge ma-
chen vor der Schulzimmertüre
längst nicht mehr Halt.

Doch hier intervenieren nun
die Datenschützer. Im Oktober
hat die Vereinigung der
Schweizerischen Datenschutz-
beauftragten Privatim ein ge-
meinsames Papier veröffent-
licht, das den Umgang mit
Cloud-Diensten klarstellt
(www.snurl.com/281d9qd).
Darin hält Privatim fest: Zwi-
schen einer Schule und einem
Cloud-Anbieter muss ein
schriftlicher Vertrag bestehen.
Diese Forderung erfüllt man

Von der
Wolke ler-
nen, statt
aus allen
Wolken fal-
len
Schweizer Datenschützer
fühlen dem Datenschutz
in der Schule auf den
Zahn. Grund dafür sind
Cloud-Dienste, die immer
stärker zum Einsatz kom-
men.

Die von Edward Snowden im
vergangenen Sommer ausge-
löste NSA-Affäre hat dem Da-
tenschutz und der Datensi-
cherheit zu starker medialer
Präsenz verholfen. Weshalb
eine Diskussion dazu auch aus
schulischer Sicht sinnvoll ist,
zeigen aktuelle Beispiele aus
der Zentralschweiz: Im August
lässt Reto Fanger, der Daten-

schützer des Kantons Luzern,
das Microsoft-Programm Office
365 am Gymnasium Alpenquai
absetzen. Hauptgrund: Die
Schule kann nicht kontrollie-
ren, wie Microsoft Schülerda-
ten, die man hinterlegen muss,
nutzt. Und im September sorgt
die Hochschule Luzern für Ne-
gativschlagzeilen, weil auf-
fliegt, dass Prüfungsresultate
online einsehbar sind. Diese
beiden Beispiele verdeutli-
chen, wie Schulen unter Druck
geraten, wenn es um den
Schutz von Schüler- und Stu-
dentendaten geht.

Dass Daten immer mehr «on-
line» und immer weniger «off-
line» greifbar sind, ist Zeitgeist.
Jedes internationale Unterneh-
men bietet heute internetba-
sierte Arbeitsumgebungen an,
von einfacher Software bis hin
zum vollständigen Betriebssys-
tem. Zeit- und ortsunabhängi-
ger Zugang zu Daten wird
grossgeschrieben. Weil eine
solche IT-Infrastruktur kom-
plex zu managen ist, geht mit
diesem Schritt oft eine zusätzli-
che Auslagerung einher. Fir-
men mieten Speicherplatz,
Rechnerleistung, Netzwerkka-
pazität und Software bei einem
professionellen Anbieter. Die-
ses als «Cloud Computing» be-
kannte Konzept verspricht Effi-
zienz: Programme und Daten
laufen und liegen auf externen
Servern, der Leistungsbedarf
lässt sich flexibel anpassen, für
Sicherheit sorgen passwortge-
schützte Zugänge.

Zu den bekannten Cloud-
Diensten gehören beispiels-
weise Dropbox, Microsofts Of-
fice 365, Google Drive oder
Wuala. Cloud-Dienste fokus-
sieren aber nicht einzig auf das
kollaborative Entwickeln und
Verwalten von Office-Doku-
menten, in der IT-Wolke lassen
sich beliebige Inhalte wie
Mindmaps, Musik oder Videos
gemeinsam erarbeiten und ad-
ministrieren. Eine aktuelle Zu-
sammenstellung mit Hinter-
grundinformationen und Links

grundsätzlich mit dem Akzep-
tieren der Nutzungsbedingun-
gen. Doch diese widersprechen
meistens den Datenschutzbe-
stimmungen, die in der
Schweiz auf kantonaler Ebene
geregelt sind. Der Datenschutz
legt fest, dass «die Verfügungs-
macht über die Daten bei der
Schule liegt und diese nur für
die Zwecke der Schule bear-
beitet werden können», so die
Klarstellung von Privatim.
Ausserdem müssen Cloud-An-
bieter Schweizer Recht einhal-
ten und Streitfälle vor Schwei-
zer Gerichten austragen. Pas-
sen also Dienste wie Dropbox
oder Google Drive ihre Nut-
zungsbedingungen nicht an,
kommen sie für einen Einsatz
in den Schulen nicht mehr in
Frage. Es sei denn, es besteht
die Möglichkeit, die Daten zu
verschlüsseln. Dies bieten Fir-
men wie ownCloud, Wuala, Se-
cureSafe oder TeamDrive be-
reits an.

Martin Kissling hat die Kon-
sequenzen für seine Schule ge-
zogen: «Wir richten im neuen
Jahr eine schulinterne Cloud-
Lösung ein, dann bleiben die
Daten im Schulhaus.» Welche
alternativen Lösungen sich für
Schulen im Umgang mit Cloud
Computing abzeichnen, ist of-
fen. Klar ist: Kollaboratives,
orts- und zeitunabhängiges Ar-
beiten nimmt zu. Höchste Zeit,
dass sich die (Wetter-)Bedin-
gungen für schulische Clouds
verbessern und passende An-
gebote entstehen.

Adrian Albisser

«CloudAnbieter müs
sen Schweizer Recht
einhalten und Streit
fälle vor Schweizer
Gerichten austragen.
Passen also Dienste
wie Dropbox oder
Google Drive ihre
Nutzungsbedin
gungen nicht an,
kommen sie für einen
Einsatz in den Schu
len nicht mehr in
Frage. Es sei denn, es
besteht die Möglich
keit, die Daten zu
verschlüsseln.»
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